
'f . , , ~. 

, t 

" . 
1I- 101 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den, .... ,: ............ g .. 9.~ ..... JgA:i ... , .... , ...... 197.0 
Stubenring 1 
T .l.phon 57 56 55 

Zl. 10.009/56-4/1976 

Be a n t w 0 r tun g 

:JUS/AB 

1976 "'07-0 6 
zu 3361J 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. PELIKAN und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung, be­
treffend Beiräte~ Kommissionen, Projektgruppen~ Nr.336/J. 

In Beantwortung der Anfra.ge beehre ich mich~ folgendes 
mitzuteilen: 

10 SOZIALVERSICHERUNG 

Zu 1 bis 9: keine Bemerkungen 

Zu 10 und 11: Im Jahre 1975 fanden mehrere, in den 
erläuternd~n_Bemerkungen zur Regierungsvorlage der 
320 Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setz als VVEnqueten60 bezeichnete Vorbesprechungen 
bzwo Beratungen statt 9 die einzelne Teilbereiche, 
des Novellenentwurfes 9 wie insbesondere den Ein= 
kauf von Versicherungszeiten 9 die Unfallversicherung 
der Schüler und Studenten sowie die Neuregelung der 
Rehabilitation zum G:egenstand hatten. 

Die Ergebnisse dieser BerRtungen haben in dem zur 
Begutachtung ausgesendeten Novellenentwurf und in 
wei terer Folge in der Regierungsvorla,ge der 320Novelle 
zum ASVG,ihren Niederschlag gefunden. 

Zu 12 bis 14: entfällt. 

110 ARBEITSMARKTPOLITIK 

Zu 1: keine 

Zu 2: 

Da dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik gemäß § 41 
Abs" 2 Arbeitsmarktförderungsgesetz (AIiFG) die Be­
ratung des' Bundesministers für soziale Verwaltung 
bei der Festlegung der zu verfolgenden Arbeitsmarkt-
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politik obliegt und er in allen Ang~legenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung anzuhören ist, wurde er seit 
der letzten Anfragebeantwortung neben den laufenden 
Agenden der Beihilfengewähru~g uoa. auch mit der Arbeits­
marktvors-chau für 1974, 1975 und 1976 dem arbeitsmarkt­
poli tischen Schwerpunktprogramm f":ir 1974, 1975 und 1976, 
der Verwirkli~hung des arbsitsmarktpolitischen Konzeptes 
für 1974, 1975 und 1976, den Entwicklungstendenzen in 
der Arbeitsmarktpolitik sowie 
des Förderungsbudgets für 1975 

Zu 3..:. 

de~ Gestaltung und Strukt~r 
und 1976 befaßt. 

Die Billigung der gesamten Arbeitsmarktpolitik durch. 
den Beirat schließt auch ·die Darlegung und Beratung 
der beabsichtigten Budgetgestaltung mit eino Dies ge­
schie"h t seit 1971 jährlich 0 Dagenaue Zahlenangaben 
aus verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig sind, 
ergab sich die Notwendigkeit, jeweils d.ie Grundzüge 
der Finanzierung zu erörterno 

Aus Gründen der Aktualität beschränkt sich die folgende 
Darstellung auf die für das Arbeitsmarktbudget und die 
Arbeitsmarktpolitik 1977 vereinbarten Grundsätzeo Es 
wurden folgende Grundsätze beschlossen~ 

Die für 1976 festgelegten Schwerpunkte der Arbeits­
marktverwaltung (AMV) , nämlich Maßnahmen in den Vorder­
,grund zu stellen, die 

a) zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit beitragen, 
b) das Eintreten jener Personen, die erstmals auf dem 

Arbeitsmarkt auftreten, erleichtern und 
c) für besondere Kategorien von Arbeitskräften Hilfe 

bringen, 

werden voraussichtlich auch im Jahr 1977 voll aufrecht 
bleiben. 

, 
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Die Gestaltung des Budgets und die Vergabe der Mittel 
im Jahre 1911 wird von folgenden Überlegungen ausgehen: 

10 Für einezielgerechte Arbeitsmarktpolitik 9 die den 
vorhin genannten Schwerpunkten Rechnung tragen kann, 
ist es notwendig, daß Informationen über das aktuelle 
und voraus:::lichtliche Arbeitsmarktgeschehen sowie über 
die gesamtwirtschaftlichen ZUBarnmenhänge vorliegen und 
die Dienstleistungen der AMV ~~ndengerecht erbracht 
werden können. Daher stellt das Konzept für die Ge­
'staltung und den Einsatz der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente die Verbesserung des Arbeitsmarktservice 
in den Vordergrundo Der weitere Ausbau eines wirksamen, 
leicht erreichbaren Dienstes (wie zoBo Spezialberatun­
gen bei Betrieben, verstärkte-Betriebsbesuche 9 regel­
m~ßige Beratungstätigkeit außerhalb der Ämter) muß 
weiterhin finanziell sichergestellt werdeno 

2. Die Arbeitsmarktausbildung ist nach wie vor eines 
der bedeut~ndsten Instrumente der Arbeitsmarktpolitik 
und genießt auf Grund ihrer konjunkturpolitischen und 
strukturpolitischen Aspekte Priorität unter den 
Förderungsarteno Für die Erfüllung der arbeitsmarkt­
politischen Schwerpunkte (lito a - c) werden daher 
Schulungsmaßnahmen verstärkt einzusetzen seino 

30 Um im Sinne des unter lito a genannten Schwerpu~~tes 
Arbeitslosigkeit verhindern zu kö~~en, wird im kommenden 
Budget die Arbeitsplatzsicherung entsprechend zu be-:­
rUcksichtigen seino Bei Schwierigkeiten von Betrieben 
mit ungünstiger wirtschaftlicher Struktur in den 
problematischen Branchen wird die AMV im Zusammen­
wirken mit den Gebietskörperschaften weiterhin ver­
suchen, durch Gewährung von Beihilfen auf Grund des 

.. 
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Arbeitsmarktförderungsgesetzes die Schließung von Be­
trieben und damit die Freisetzung von Arbeitskräften 
zu verhindcrno Was nun die Ausgaben für den Bereich 
dieser Förderungen gemo § 35 Abso 1 M~FG betrifft,. wer­
den sie vor allem als Ergänzung und Unterstützung zur 
Arbeitsplatzsicherung aufzuwenden 8ein. Dementsprechend 
wird die Förderung von Projekten, die entweder im Rahmen 
der regionalpolitischen Bestrebungen der österreichischeu 
Raumordnu!~gskonferenz der Verbesserung der Struktur in 
benachteiligten Räumen oder flankierenden Maßnahmen der 
allgemeinen Wirtschaftspolitik dienen, nach Maßgabe der 
Wirtschaftslage abzuwägen seino 

40 Auf Grund der Bevölkerungsentwicklung wird durch die 
höhere Zahl der erstmals auf dem Arbeitsmarkt auf­
tretenden Personen (300000) - siehe Schwerpunkt lit.b 
- eine gesteigerte Nachfrage nach Lehrausbildung und 
Berufs'vorschulung vorliegeno Die Mittel für die Ausbil­
q.uilgabeihilfEn3ollen durch die Änderung der diesbezüg­
lichen Vorschriften gezielter als bisher eingesetzt 
werden und dem Gesetz entsprechend Lehrausbildungen 
ermöglichen, wenn ohne Gewährung einer Beihilfe die 
Möglichkeit der Ausbildung in Frage gestellt wäre .. 
Wenn daher eine Neuregelung der ABH für Lehrlinge diese 
Beihilfe in Zukunft auf Jahre abstellt, deren Lehraus­
bildung sonst in Frage gestellt wäre, muß dafür Vorsorge 
getroffen werden, daß die Finanzierung dieser Beihilfe in 
dem für diesen Zweck notwendigen Umfang gesichert ist. Der 
Gesamtanteil am Budget sollte für diese Form der Förderung 
jedenfalls beibehalten werden. 

50 Im kommenden Budget wird auch wieder der Personenkreis 
der Behinderten (Schwerpunkt lit .. c) besondere Berück­
sichtigung zu finden haben, ist doch eine der wichtigsten 
Aufgaben der kmV die Eingliederung bzwo Wiedereingliederung 
von physisch oder psychisch Behinderten in das Berufs- bzw. 
Erwerbslebeno Daher muß auch für diesen Personenkreis unter 
Zugrundelegung der bisherigen Erfahrungswerte budgetär vor­
gesorgt werdeno Insbesondere die Kosten. für den laufenden 
Betrieb des Rehabilitationszentrums Linz werden im Budget 

, 
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einzuplanen seinQ 

6. Auf Grund der Arbeitsmarktlage wird sich die Beschäfti­
gung ausländischer Arbeitskräfte nach den gleichen Grund­
sätzen wie 1976 orientieren, wodurch auch auf budgetärem 
Sektor keine Änderungen eintreten werdeno 

7. Die· Förderung der Erweiterung von Ausbildungseinrichtun­
gen im Sinne des § 26 AMFG wird sich, wie im laufenden 
Jahr, in erster L:i.nie auf begonnene Projekte beziehen" 
Das Ausbildungsprogramm der Schulungs träger müßte eine 
größtmögliche .Anzahl von Kursen, dfe den arbei tsmarkt­
politischen Bedürfnissen entsprechen, beinhalteno 

Zu 4 und 5: Im Jahre 1969 wurde der Beirat für Arbeits­
marktpolitik eingesetzt, dem fünf Ausschüsse zur Erledigung 
bestimmter Aufgaben zur Seite steheno Gemäß § 41 Abso 2 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes obliegt dem Beirat die 
Beratung des Bundesministers für soziale Verwaltung bei 
der Festlegung der zu verfolgenden Arbeitsmarktpolitiko Er 
ist weiters in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung ~nd in Fällen, wo dies gesetzliche Vorschriften 
vorsehen, anzuhören .. Dem Ausschuß I (Geschäftsführende!: 
Ausschuß des Beirates) obliegt die Beratung des Ressorts 
in allen wichtigen arbei tsmarktpoli tischen Fragen, d:ie er 
auch abschließend behandeln kann, soferne nicht der Beirat 
selbst zuständig ist. Der Ausschuß 11 befaßt sich mit Fragen 
der Arbeitsmarktbeobachtung und Arbeitsmarktvorschauo Der 
Ausschuß 111 ist für berufspolitische Fragen und Fragen 
der Mobilitätsförderung zuständigo Im Ausschuß IV.werden 
arbeitsmarktpolitische Angelegenheiten der Frauen be­
handelt. Im Ausschuß V wird die Anhörung des Beirates 
im Zusammenhang mit den Verwaltungsverfahren bezüglich 
Einrichtungen von Arbei tSV'.ermi ttlung außerhalb der AMV 
gemäß §§ 17 und 18 AMFG vorbereiteto 

Weiters vvurde beim Bundesministerium für soziale Verwaltung 
als selbständiger Ausschuß des gemäß § 41 des Arbeitsmarkt­
förderungsgesetzes bestehenden Beirates für Arbeitsmarkt­
politik ein Ausländerausschuß gemäß § 22 Abso 4 des Aus-
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länderbeschaftigungsgesetzes (AusIBG), TIGBloNro 218/1975, 
mit Wirkung vom 1. Juli 1975 konstituierto Dieser Aus­
länderausschußberät über die in seinen Zuständigkeits­
bereich fallenden Angelegenheiten der Ausländerbeschäftigung 
abschließend. 

Zu 6: Der Beirat ünd die Ausschüsse 11 bis V sowie der Aus­
länderausschu.P. werden mehrmals im Jahr bei Bedarf einberufen. 
Der Ausschuß I tagt grundsätzlich einmal im Monat, kann 
aber erforderlichenfalls öfter einberu,fen werden" Eine 
Fristsetzung fÜr die Behandlung bestimmter Angelegenheiten 
ist nicht vorgesehen, ergibt sich aber im Einzelfall aus 
der Sache selbst. 

So_ hatten die Beratungen des Ausschusses IV folgende 
Termine: 

September 1973: Erstellung eines Rahmenprogrammes zur Ge­
staltung des Internationalen Jahres der 
Frau in Österreich; 

September 1974: Beratung nach Aufnahme von Kontakten zu 
Hörfunk und Fernsehen zwecks Behandlung 
der Zielsetzungen des ·Internationalen 
Jahre.s der Frau im ORF mi t nachfolgender 
Erstellung eines Themenkataloges in Redaktions­
sitzungen; 

September 1974: Informationsaustausch über die von den 
staatlichen und nichtstaatlichen Stellen 
geplanten Maßnahmen zur Gestaltung des 
Internationalen Jahres der Frau in 
Österreich. 

Zu 7: Der Beirat ist in die gesamte Arbeitsmarktförderung 
durch seine Mitwirkung bei der Richtliniengestaltung für 
die Arbeitsmarktförderung und bei Förderungsfällen, die im 
Einzelfall S 300.000 übersteigen, auch in die Einzelent­
scheidungen eingeschaltet. Im Rahmen der Arbeitsmarkt­
förderung wurden 1974 751,977 Mio" Sund 1975 819,377r.1io.S 
aufgevlEndet • Ftlr 1976 sind 894 Mio" S vorgesehen .. 
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Kosten des Beirates selbst entstehen du~ch die Sitzungs­
gelder der Mitgliedere Im Jahre 1974 wurde den Mitgliedern 
für die Teilnahme an den: Sitzungen des 
Ausschüsse S 310650,--~ im Jahre 1975 
Jahre 1976 S 9.600,-- vergüteto 

Beirates und der 
S 53.400,-- und im 

Der Voranschlag für 1976 beträgt S 650000,--, für 1977 
S 62.000,--0 

Zu 8~ Seit der letzten Anfragebeantwortungwurde der 
2_ 

Kreis der Mitglieder des Beirates für -Arbeitsmarktpolitik 
durch die Beiziehung zweier Vertreter des Bundeskanzler­
amtes als Experten erweitert 0 Die Namen derrJIi tglieder 
(in der Beilage mit M bezeichnet) und der Ersatzmitglieder 
des Beirates sowie der Mitglieder der Ausschüsse sind aus 
den angeschlossenen Verzeichnissen ersichtlich. Nach § 9 
Abso 3 der Geschäftsordnung des Beirates kann jedes Mit­
glied der Ausschüsse für den Fall seiner Verhinderung einen 
Fachmann namhaft machen, zu dessen Beiziehungder Vor­
sitzende des Ausschusses verpflichtet ist. 

Zu 9g Die Mitglieder des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
haben gemäß § 43 Abso 4 für die im Beirat und seinen Aus­
schüssen geleistete Tätigkeit Anspruch auf Ersatz der Reise­
und Aufenthaltskosten sowie auf Entschädigung für Zeitver­
säumnis entsprechend den Bestimmungen und Tarifen, die für 
Schöffen nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1965, BGBloNr. 
179 9 gelten; darüber hinaus gebührt ihnen nach Maßgabe 
ihrer Inanspruchnahme ein Sitzungsgeld, dessen Höhe vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für iinanzen bestimmt wird. Die Höhe 
des Sitzungsgeldes beträgt derzeit S 150'--0 

Zu 10 bis 12: keine 

Zu 13 und 14~ Das Arbeitsmarktförderungsgesetz erteilt 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung im § 1 Abs. 2 
den Auftrag, die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
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und der Wirtschaft sowie die berufliche Gliederung der 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht zu beobachten und 
gemäß § 1 Abso 5 clen Auftrag, Maßnahmen für eine den 
wirtschaftlichen Verhältnissen. angepaßte und auf die 
voraussieh tliche wirtschaftli ehe Entw:i.cklung rücksicht­
nehmende A~beitsmarktpolitik zu treffeno 

Die Aussagen über die voraussichtliche Wirtschaftsent­
wicklung werden der vom Österreichischen Institut für 
Wirtschaftsf(Jrschung (ÖIW) und dem Institut für empirische 
Sozialforschur..g (IFES) erarbeiteten A:r-beitsrnarktvorsch2.u 
entnommen 0 Auf Grund dieser Vorschau wird alljährlich mit 
dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik ein arbeitsmarktpolitisches 
Schwerpunktprogramm erstellt, das als Basis für die eben­
falls im Einvernehmen mit dem Beirat für Arbeitsmarkt­
politik erarbeitete Budgetgestaltung dient. 

Die Planung der Arbeitsmarktverwaltung erfolgt in Programmen, 
die die arbeitsmarktpolitischenProbleme und die zu ihrer 
Lösung einzusetzenden Mittel in Form eines Programmbudgets 
planen 0 Für 1974 bis 1976 werden die Hauptprogramme des 
Programmbudgets wiedergegeben. 

Hauptprogramm für 1974 1975 1976 
in M i 1 I ion e n S 

Arbeitsinformation 37,445 39,694 40,000 
Mobilitätsförderung 269,590 286, 194 347,000 
Arbeitsbeschaffung 148,956 153,608 250,000 
Lehrausbildung Uo 
Berufsvorschulung 67,306 71,973 90,000 
Behinderte 16~715 30,471 60,000 
Ausländer 1,430 1,718 3,000 
Ausstattung 210,535 205,719 104,000 

Bezüglich.eines Ausblickes zum Budget 1977 wird auf die 
Erörterungen zti 3 verwieseno 
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1110 ALLGEIVlEINE SOZIALPOLITIK UND ARBEl1rSRECHT 

Zu 1~ keine 

Zu 2: Die Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation 
des Arbeitsrechtes hat im Jahre 1973 ihre Beratungen 
betreffend die kodifikatorische Gestaltung des kollektiven 
Arbeitsrechta abgeschlosseno Im Jahre 1974,wurde die Tätig­
kei t der Kommi.ssion "mit der Beratung des Indi vidualarbei ts­
rechtes fortgesetzt, wobei ein wesentlicher Teil und zwar 
"Die Rechtswirkungen des Arbeitsverhältnisses ti in Kürze 
abgeschlossen sein wird" 

Zu 3~ Unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse der 
Kommission zur Vorbereitung der Kodifikation des Arbeits­
rechtes hat das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

.. den Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Arbei ts­
verfassung erstelltoDas Arbeitsverfassungsgesetz? 
BGBloNro 22/1974 wurde vom Nationalrat am 140 Dezember 
1973 beschlossen und ist mit 10 Juli 1974 in Kra.ft ge­
treten .. 

Zu 4~ Es besteht die bereits im Jahre 1967 eingesetzte. 
und im Jahre 1972 umgestaltete Kommission zur Vorbereitung 
der Kodifikation des Arbeitsrechtes der als ressortfremde 
Personen Vertreter der Wissenschaft, der Interessenvertre­
tungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie ad personam 
bestellte Mitglieder angehöreno 

Zu 5: Die Ko~~ission zur Vorbereitung der Kodifikation des 
Arbeitsrechtes wurde mit der Beratung der einzelnen Teil­
gebiete des Arbeitsrechtes betrauto 

Aus Anlaß des mit Resolution 3010 (XXVII) der Generalver­
sammlung der Vereinten Nationen beschlossenen 9VInter­
nationalen Jahres der Fraul9 1975 wurden die vom General­
sekretär der Vereinten Nationen den Mitgliedsstaaten zu­
gegangenen Progr2.m.rnvorschläge zur Gestaltung des Inter-
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nationa.len Jahres der Frau sowie "die wE.'iterführenden 
kurz-, mittel- und langfristigen Programme zur Anwendung 
der Ziele des Internationalen Jahres "der Frau im sogenannt eil. 
Weltaktionsplan auch in Österreich einer Beratung und Be-
handlung zugeführto / 

Zu 6: Für die Beendigung der Beratungen wurden der -"Kodifikationskonunission" keine kon~IT'eten Termine ge­
stellt. Es soll jedoch versucht werden, in einem über­
schaubaren Zeitraum zu Ergebnissen zu_gelangen~ 

Zu 7~: Für das Jahr 1976 steht der KOID.i'llission zl .... r Vorbe­
reitung der Kodifikation des Arbeitsrechtes für ihre 
Arbeiten ein Budgetrahmen von S 545.,000,-- zur Verfügung~ 

Zu 8: 

Univ.Prof.Dr. Franz BYDLINSKI 
Dr. JosefCERNY 
Univ.Prof .DDr. Hans FLORETTA 
Dr. Herbert KINZEL 
Präsident Hon.Prof.Dr. Edwin LOEBENSTEIN 
Univ.Prof.Dr·. Theo MAYER-MALY 
Dr~ Martin MAYR 
LGR.Dr. Walter MEINHART 
Abg. zum NR Herbert PANSI 
Dr. Helfried RAINER 
Dr. OttoSCHEER (enthoben Februar 1976) 
Uni v • Prof. Dr. Gerhard SCHNORR 
Univ.Prof.Dr. Walter SCHWARZ 
Uni v • Pro f • Dr. Karl SPIELBüCHLER 
Univ.Prof.Dr. Rudolf STRASSER 
Univ.Prof.Dr. Theodor TOMANDL 
Prof.Dr. Walter TUTSCHKA (enthoben Jänner 1975) 
Präsident Dr. Gerhard ~~ISSEtrnERG 
Dr. Gerhard HEINRICa (bestellt Jänner 1975) 
Walter GEPP?~T (bestellt Februar 1976) 
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Zu 9~ 

Die Mitglieder der "Kodifikationskommission" erhielten 
in den Jahren 1971 bis 1975 einheitlich eine Aufwands­
entschädigung von S 60000,-- pro Jahr 0 Ab 1976 werden 
die Mitglieder S 7.000,-- pro Jahr er~alteno Der stell­
vertretende Vorsitzende Univ.Prof.Dro Rudolf STRASSER 
erhielt von 1971 bis 1975 eine monatliche Aufwandsent­
schädigung von S 60000,--, ab 1. Jänner 1976 von S 7.000,--. 

Zu 10 bis 12: keine 

Zu 13 und 14: Die kodifikatorische Neugestaltung es Individual­
arbeitsrechtes hat auf die staatliche Verwaltung keine un­
mittelbaren finanziellen Auswirkungen. Es war daher nicht 
erforderlich t Finanzierungspläne für diesen, die private 
Wirtschaft betreffenden Bereich, zu erstellen. 

Finanzierungspläne für den Weltaktionsplan der Vereinten 
Nationen sind noch nicht ausgearbeitet, weil das Dokument 
erst im Vorbereitungsstadium für eine weiterreichende-Be­
ratung stehto 

IVo ARBEITNEilliffiRSCHUTZ 

Zu 1~ keine 

Zu 2: Die auf Grund des § 25 des Arbeitnehmerschutzge­
setzes, BGBloNro 234/72, errichtete Arbeitnehmerschutz­
kommission nahm mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
im Jahre 1973 ihre Tätigkeit auf 0 Die Funktionsdauer 
dieser Kommission beträgt jeweils 3 Jahre; die 2.Funktions­
periode umfaßt die Jahre 1976 bis 19780 

Diese Kommission begutachtete in den Jahren seit ihrer 
Errichtung die vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ausgearbeitetenEntwürfe für die unter 3 ange­
führten Verordnungeno 

385/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 11 von 14

www.parlament.gv.at



- 12 = 

Zur Zeit wird in der genannten Kommiss:i.on der Entwurf einer 
Verordnung über Beschäftigungsverbote- und beschränkungen 
für weibliche Arbeitnehmer begutachtet; die diesbezüglichen· 
Arbeiten stehen vor dem Abschluß 0 

Die Arbeitnehmerschutzkommission setzte für die Begutachtung 
der Entwürfe von Arbeitnehmerschutzvorsch~iften 4 Fachaus­
schüsse ein, 1ie in der Zeit von 1973 bis Ende April loJ. 
27 Sitzungen abhielten; überdies fanden 5 Sitzungen des 
Plenums der Kommission statto 

,Zu 3~ a) Es wurden die folgenden Verordnungen erlassen, 
deren vom Bundesministerium für soziale Verwaltungausge­
arbeitetenEntvlÜrfe von der Arbeitnehmerschutzkommission 

bzwo von deren Vorgängerin, der Unfallverhütungskommission, 
begutachtet wurden: 

Veror~~ung vom 140 Dezember 1973, BGBloNre 39/1974, über 
die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte 
Tätigkeiten; 

Verordnung vom 60 Juni 1975, BGBloNro 441, über den Nach­
weis der Fachkenn.tnisse für bestimmte Arbeiten; Verordnung 

vom 200 Februar 1976, BGBloNro 116, über die Betriebsbe­

willigung nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz; 

Verordnung vom 200 Februar 1976, BGBloNro 117, über die 
Verbindlicherklärung von ÖNORMEN für Bolzensetzgeräte. 

b) Es ergab sich keine Notwendigkeit für eine Verwertung 
bei der Budgeterstellungo Die Arbeitnehmerschutzverordnungen 
regeln die Durchführung des Arbeitnehmerschutzgesetzes in 

. bestimmten Bereicheno 

Zu 4: Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Arbeit­
nehmerschutzkonmlission sind mit Ausnahme der leitenden 
Beamten des Zentral-Arbeitsinspektorates und des Verkehrs-. 
Arbeitsinsp0ktorates nicht im Bundesdienst tätig. Zu den 
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Sitzungen. der Kommission und ihrer Fachausschüsse sind 
auch Vertreter der Bundesministerien f;;'r Verkehr, für 
Handel, Gewerbe und Industrie, für Land- und Forstwirt­
schaft sowie für Gesundheit und Umweltschutz, weitere 
Vertreter des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
und die von den I,ändern bestimmten Vertreter zu laden. 

Zu 5:. Die Arbei tnehmerschutzkommissj_on ist gemäß § 25 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes zur Beratung und Begutachtung 
in grundsätzlichen Ang·elegenhei ten des SChutzes, des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer berufenjsie 
dient dem Erfahrungsaustausch in solchen Angelegenheiten. 

Zu 6: Es ist bisher nicht notwendig gewesen, die Arbeiten 
in der Kommission zu terminisieren. 

Zu 7: Für die Arbeitnehmerschutzkommission steht kein eigener 
Budgetrahmen zur Verfügung. 

Zu 8: -
Dipl.lng. Karl HABECK, 
Dipl.lng. Leopold KDOLSKY, 
Med.Rat Dr. Alfred RABER, 
Diplolng. Johann GUIvIPESBERGER, 
Dipl.lngo Othmar HEUBECK, 
Ing. Hellmuth STENZEL, 
Dr. Kerl ALBER, 
abs. jur 0 Richard KELLNER, 
Dr .. Wolfgang ADMlmTZ, 
Dro Fritz MIKLAU, 
Dipl.lngoDr.techn.Ernst ZEIBIG, 
Dipl.lng.Dr. Peter STELZL, 
DiploIng. Emil JAKUBEC, 
Ing 0 Dr 0 jur • Wal t er KONRAD, 
Dr. Karl GOLLING, 
Sekr. Hans TSCHIRITSCH, 
Sekr 0 Wal ter DARr.1STÄDTER 
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Sekr 0 Hans SCHRPJJHA.USER, 
Präs. Dr. Berthold WEINRICH, 
Dr. Helmut TRAUN, 
Dr. Franz GEROLDINGER.!I 
Dr. Egmont BAilliIGART1TER, 
Ingo Leopold GRASS, 
Richard GRABMAYER, 
Direktionsrat Dro Rüdiger WOZAK, 
Direktionssekr. Franz BRANDSTÄTTER. 

Den Sitzungen der Fachausschüsse und der Kommission werden 
fallweise auch Sachverständige beigezogeno 

Zu 9: Die Tätigkeit der in Ziffer 8 angeführten Personen 
ist ehrenamtlich; auch fürme Mitwirkung von Sachverständi­
gen sind bisher keine Kosten aufgelaufen. 

Zu 10 bis 12: keine 

Zu 13 und 14~ Die in der Arbeitnehmerschutzkommission 
zu be~...ltachtenden·1 vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ausgearbeiteten VerordnungsentwUrfe enthalten 
die näheren Bestimmungen über Anforderungen, Maßnahmen 
und Verpflichtungen in bezug auf den Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer. 
Auf Grund des Arbeitnehmerschutzgesetzes ist jeder Arbeit~ 
geber verpflichtet, die nach diesen Verordnungen notwendigen 
Maßnahmen auf seine Kosten zu treffen.; überdies hat jeder 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich so zu verhalten, daß 
eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Be­
schäftigten soweit als möglich vermieden wirdo Aus dieser 

. Zielsetzung ergibt sich keine Notwendigkeit, Finanzierungs­
pläne aufzustellen. 

Der Bundesminister: 

Der Anfragel'eantwortung sind umfangreiche Beilagen angeschl6ssen, 
die in der Parlamentskanzlei zur Einsicht aufliegen. 

. . 
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